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27/01 Rechtsanwälte

Norm

RAO 1868 §16 Abs3;

RAO 1868 §16 Abs4;

RAO 1868 §45;

Rechtssatz

Der einzelne Rechtsanwalt erwirbt im Allgemeinen durch seine Leistungen in einem Verfahren, in dem er gemäß § 45

RAO bestellt wurde, gegenüber der Rechtsanwaltskammer - abgesehen vom Anspruch auf anteilsmäßige Anrechnung

auf die Beiträge gemäß § 16 Abs 3 RAO - keinen individuellen Vergütungsanspruch. Von diesem Grundsatz normiert §

16 Abs 4 RAO eine Ausnahme: Wird der Rechtsanwalt im besonderen Umfang in Anspruch genommen, gebührt ihm

eine individuelle Vergütung. Dabei wird in § 16 Abs 4 erster Satz RAO in einer Zweifel ausschließenden Weise daran

angeknüpft, dass der betre@ende Rechtsanwalt, dessen Vergütungsanspruch zu bemessen ist, mehr als zehn

Verhandlungstage oder 50 Verhandlungsstunden in Anspruch genommen wurde, indem gesagt wird, "er" (der

Rechtsanwalt) hat ... Anspruch auf eine Vergütung für "alle

darüber hinausgehenden Leistungen". Die Vorschrift bietet keinen Anhaltspunkt dafür, dass es sich bei der

Überschreitung der Verhandlungsdauer um eine von der Person des Rechtsanwaltes und des Umfanges der von

diesem erbrachten Leistungen losgelöste, allein auf das Verfahren bezogene Anspruchsvoraussetzung handle. Der

Vergütungsanspruch wird somit vom Erreichen eines - an einer Durchschnittsbetrachtung orientierten -

"Schwellenwertes" der Belastung des betreffenden Rechtsanwaltes abhängig gemacht.
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